
 
Öko – Ernteland 

des Zentralverbandes der Kleingärtner und Siedler Österreichs 
 

Um eine für alle zufriedenstellende und erfolgreiche Saison zu gewährleisten, ersuchen wir 
Sie, die folgenden Regeln zu beachten. 
 

1. Die Verwendung mineralischer Kunstdünger ist ausnahmslos verboten (erlaubt sind 
Hornspäne, Knochenmehl und Komposterde). 
 

2. Ebenso ist die Verwendung chemischer SpritzmiƩel verboten. 
 

3. Wir machen darauf aufmerksam, dass der Anbau oder das Anpflanzen von 
gentechnisch veränderten Pflanzen in Österreich per Gesetz verboten ist. 

 
4. Das Pflanzen oder der Anbau von Sonnenblumen, Mais, Topinambur, Minze, Kren (…) 

ist wegen der unkontrollierbaren Ausbreitung dieser Pflanzen verboten. 
 

5. Wasser ist kostbar, daher ersuchen wir um verantwortungsvollen Gebrauch. Sie sind 
für die Bewässerung Ihres Öko-Erntelandes selbst verantwortlich. 
Bewässerungscomputer sind nicht gestaƩet. Die Wasserhähne sind immer abdreht zu 
lassen, außer fürs eigenhändige Gießen vor Ort. 

 
6. Mitgebrachte Flaschen, Getränkedosen, Pflanzgefäße, PlasƟksackerl, etc. sind 

entsprechend zu entsorgen bzw. wieder mitzunehmen. 
 

7. Bio- und Restmüll ist ausnahmslos in den bereitgestellten Mülltonnen zu entsorgen! 
Nichtbeachtung führt zu soforƟgem Verlust des Nutzungsrechts! 

 
8. Verwenden Sie zum Abgrenzen Ihrer Parzelle oder zum Anbinden der Pflanzen keinen 

Draht. 
 

9. Behandeln Sie bereitgestelltes Gartengerät schonend und bringen Sie es nach 
Gebrauch wieder zurück. 

 
10. Halten Sie die GemeinschaŌshüƩen und die ToileƩen sauber! 

 
11. Das Betreten fremder Parzellen ist ausnahmslos verboten. Das Ernten auf fremden 

Parzellen ist Diebstahl, wird zur Anzeige gebracht und führt zur soforƟgen Kündigung 
der Parzelle. 

 
12. Eltern haŌen für ihre Kinder. 

 
13. Die Wasserrohre und Spritzdüsen sind unbedingt freizuhalten. 

 
14. Bei Saisonende ist die Parzelle kompleƩ von Stecken, Schnüren, etc. zu räumen. 

 



15. Hunde sind ausnahmslos verboten! 
 

16. Das Grillen ist verboten! 
 
17. Weder die Parzellenfläche, noch der dazwischen verlaufende Weg dürfen gepflastert 

werden. 
 

18. Bäume jeglicher Art sind nicht erlaubt. 
 

19. Das Befahren des Hauptweges mit dem Auto ist verboten. 
 
 
Wir biƩen Sie, sich an diese Regeln zu halten, um ein freundliches und gärtnerisches 
Miteinander zu gewährleisten. 
Verstöße gegen das Regelwerk, können dazu führen, dass die Parzelle mit Ende der Saison 


